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T 421/91 

Sachverhalt und Antrãge 

Gegen das am 10. August 1988 erteilte Patent Nr. 0 139 832 

hat die Beschwerdeführerin Einspruch eingelegt. 

Mit Entscheidung voin 12. April 1991 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

8. Juni 1991 Beschwerde eingelegt und beantragt, das 

Patent in vollein Unifang zu widerrufen. 

Nit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin 

zusätzlich zu den un Einspruchsverfahren erwähnten 

Dokumenten eine offenkundige Vorbenutzung geltend 

gemacht. 

In einer der Ladung zur inündlichen Verhandlung beigefügten 

Nitteilung gexnäl3 Artikel 11, Absatz 2 der Verfahrens-

ordnung der Beschwerdekammern hat die Beschwerdekarnmer 

vorgebracht, daB sie die Vorbenutzung unter Artikel 114 

(2) EPU nicht in Betracht ziehen werde, weil diese erst mm 

Beschwerdeverfahren vorgebracht wurde und zudem 

unzureichend substantiiert sei. 

Die unabhängigen Ansprüche lauten wie folgt: 

11 1. Verfahren zuin Einlegen eines Kabels in eine Stauch- 

kammer-Kräuselvorrichtung mit zwei zusammenwirkenden 

Druckwalzen (2, 2 1 ) und mit einer Stauchkammer (1), die 

durch zwei Seitenpiatten (16, 16 1 ; 43, 43 1 ) und zwei 

Zwischenstücke (17, 17 1 ; 44, 44 1 ) begrenzt ist, wobei eine 

Druckwalze (2 1 ) und ein die Stauchkammer (1) begrenzendes 

Teil (Zwischenstück 17 1 ; 44 1 ) gexneinsam aus ihrer 

BetriebsstellUflg in eine zweite Stellung verschieblich 

sind, in der der Waizenspalt erweitert und die Stauch- 
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kammer (1) längsseits of fen ist, dadurch gekennzeichnet, 

daB durch die Verschiebung aus der Betriebsstellung in die 

zweite Stellung eine geeignete Passage (33) zum Einlegen 

des Kabels geschaffen wird, daB das mit voller Geschwin- 

digkeit laufende Kabel durch die Passage (33) in die 

of fene Stauchkaxniner (1) eingelegt wird und daB schlieBlich 

eine Verschiebung zurück in die Betriebsstellung 

erfolgt. 11  

11 2. Stauchkammer-Kräuselvorrichtung mit zwei zusammen-

wirkenden Druckwalzen (2, 2 1 ) und mit einer Stauchkamrner 

(1), die durch zwei Seitenpiatten (16, 16 1 ; 43, 43 1 ) und 

zwei Zwischenstücke (17, 17 1 ; 44, 44 1 ) begrenzt ist, wobei 

eine Druckwalze (2 1 ) und ein die Stauchkaxniner (1) 

begrenzendes Teil (Zwischenstück 17 1 ; 44 1 ) gemeinsam aus 

ihrer Betriebsstellung in eine zweite Stellung verschieb- 

lich sind, in der der Waizenspalt erweitert und die 

Stauchkammer (1) längsseits of fen 1st, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die zweite Stellung eine Bereitschafts-

stellung ist, in der eine geeignete Passage (33) zum 

Einlegen des mit voller Geschwindigkeit laufenden Kabels 

in die geóffnete Stauchkammer (1) besteht." 

Demn Anspruch 2 sind die abhängigen Vorrichtungsansprüche 

3 bis 7 zugeordnet. 

V. 	Im schriftlichen Teil des Verfahrens sowie in der 

mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 1993 stUtzt sich die 

Beschwerdeführerin auf die folgendenDokumente: 

Dl: DE-A-1 816 028 

D2: DE-A--2 039 621 

D4: DE-U-1 970 077 

Sie tràgt im wesentlichen folgendes vor: 

19 
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- un Anspruch 1 des Streitpatents ist weder erwãhnt, urn 

weiches Material es sich handelt, noch eine Gr68enordnung 

bezüglich der Dicke des Kabels angegeben, sodaB Dokurnente 

in Betracht zu ziehen sind, die sich auf àhnliche 

Materialien beziehen. 

- Aus dein Dokurnent D4 ist eine Vorrichtung bekannt, die 

zur Lôsung der gleichen Aufgabe dient d. h. urn mit groBer 

Geschwindigkeit laufende Fäden schnell und sicher in eine 

Stauchkräuselungskanuner einzulegen. 

- Diese Aufgabe wird dort dadurch gelöst, daB die 

Stauchkanuner eine seitliche Tür aufweist, die zurn Einlegen 

des Fadens geöffnet wird. 

- Wenn der Fachmnann feststellt, daB es Schwierigkeiten 

bereitet, den Faden bei einer groi3en Geschwindigkeit in 

den Waizenspalt einzuführen, sucht er irn Stand der Technik 

nach einer Lösung und findet irn Dokurnent D2, insbesondere 

Anspruch 1, die Lehre, daB es mnäglich ist, eine der beiden 

Waizen von der anderen abzuheben urn dieses Einfädeln zu 

ermnäglichen und daB es zudem mnoglich 1st, die Stauchkarnrner 

aus rnehreren Teilen zu bilden in der Weise, daB beini 

Abheben der Waizen das Volurnen der Stauchkarnxner sich 

vergröBert. Deswegen kann man, von der Zweckbestimnmnung 

abgesehen, den Anspruch 2 des Streitpatent auf die Figur 2 

des Dokumnentes D2 lesen. 

- Zwar ist in denm Dokumnent D2 die Vergr6l3erung der Kanuner 

zumn Zweck der Reinigung vorgesehen, aber der Fachrnann kann 

ohne weiteres erkennen, daB die Vorrichtung nur ein wenig 

mnehr geäffnet werden mnuB, urn zu erreichen, daB die ganze 

Vorrichtung längsseits seitlich geOffnet werden kann. 

VI. 	'Die Beschwerdegegnerin (Pateninhaberin) widerspricht den 

Ausführungen der Beschwerdeführerin und mnacht ihrerseits 

geltend, daB die Vorrichtung gemnäB Dokuntent D4 den 
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Nachteil aufweise, daB sich beim SchlieBen der Tür der 

Faden oder zumindest einzelne Filamente zwischen der Tür 

und den Zwischenstücken einklemmen. Derartige MiBgeschicke 

sind vor allem deswegen schwer zu vermeiden, well gerade 

in dem kritischen Augenblick, in dem die Tür nahezu die 

Schlie3stellung erreicht hat, der Faden im Stauchkanuner-

bereich weder zu sehen noch zu beeinflussen 1st. 

Eine Koinbination der Lehre des Dokumentes D4 mit der Lehre 

des Dokumentes Dl oder des Dokumentes D2, die Stauch-

kammern betreffen, die seitlich nicht zugànglich sind, 

würde den Fachman nicht zu den Gegenstanden der unab-

hängigen Anspruche leiten, die deshalb nicht nur neu 

sondern auch erfinderisch sind. 

VII. 	Am Ende der mnündlichen Verhandlung haben die Parteien die 

folgenden Antrãge gestelit: 

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

europäischen Patents. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die 

Beschwerde zurückzuweisen. 

Entsche idungsgrUnde 

I. 

2. 	Neuheit 

Keines der zitierten Dokumente beschreibt ein Verfahren 

oder eine Vorrichtung worin zum Einlegen eines mit hoher 

Geschwindigkeit laufenden Kabels eine Passage durch 

•1 
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längseitiges Of fnen der Stauchkaminer und gleichzeitiges 

Abheben einer Waize geschaffen wird. 

Das Verfahren geinâi3 Anspruch 1 und die Vorrichtung gemäl3 

Anspruch 2 sind somit neu, was von der Beschwerdeführerin 

auch nicht bestritten worden ist. 

3. 	Erfinderische Tätigkeit des Verfahrensanspruchs 1 

3.1 	Das Dokument, das an nächsten koinmt, 1st das Dokument Dl, 

das ein Verfahren beschreibt, das alle Merkmale des 

Oberbegriffs des Anspruchs 1 aufweist. Diese Uberein-

stiinrnung der Merkmale ist jedoch rein formal, denn die 

Lehre des Dokumentes Dl geht dahin, die Reinigung der 

Stauchkaminer einer Stauchkammer-Kràuselvorrichtung zu 

erleichtern. Diese Stauchkaiiuner besteht aus zwei 

Seitenpiatten und zwei Zwischenstücken und 1st so 

ausgebildet , daB zur Reinigung die zwei Zwischenstücke 

auseinander geklappt werden kOnnen, sodaB die innere 

Flàche von jedem Zwischenstück erreicht und eingesehen 

werden kann. 

Die untere Walze wird von dem selben Tell getragen, das 

das untere Zwischenstück trãgt, so daB diese beiden Teile 

zusaminen nach unten kippbar sind, wàhrend das obere 

ZwischenstUck nach oben kippbar ist. 

Es ist leicht zu erkennen, daB man in elner solchen 

Vorrichtung das Kabel in der geschlossenen oder in der 

aufgeklappten Stellung nur einführen kOnnte, indem man es 

zuerst in den Waizenspalt einschiebt und nachher am 

anderen Ende herauszieht, da auch in der aufgeklappten 

Stellung durch die Seitenpiatten eine geschlossene Passage 

gebildet 1st. Eine soiche Einführung kännte somit nicht 

bei hoher Geschwindigkeit des Kabels erfolgen und 1st un 
ubrigen un Dokument nicht vorgesehen; vielznehr wird zum 
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Anlegen des Kabels eines der beiden Zwischeristücke gegen 

das andere gekippt, urn die Kammer nach vorne zu schlie8en, 

so daB nach dern Einziehen des Kabels durch die Walzen in 

der Kammer ein Stauchdruck aufgebaut wird. 

	

3.2 	Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine 

Stauchkamrner-Kràuselvorrichtung gernaB diesem Stand der 

Technik für den Einsatz bei kontinuierlichen Spinnstreck-

texturierverfahren zu schaffen, bei der es problernios 

möglich 1st , das Kabel bei voller Geschwindigkeit 

einzulegen. 

	

3.3 	Aus Dokument D4 ist ein Verfahren bekannt, urn einen 

laufenden Faden in eine Stauchkammer einzulegen. Dieses 

Einlegen wird dadurch erleichtert, daB eine Wand der 

Stauchkarnrner als Tür ausgebildet 1st, wobei beim SchlieBen 

der Tür der eingelegte Faden selbsttätig zwischen die 

beiden Waizen eingezogen wird. 

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, daB kein 

wesentlicher Unterschied zwischen einem Faden und einem 

Kabel bestehe und der Fachmann deswegen zur Läsung seiner 

Aufgabe auch diesen benachbarten technischen Bereich in 

Betracht ziehen würde. Selbst wenn man dies untersteilt, 

kann das Verfahren gernãB Anspruch 1 nicht als glatte 

Ubertragung einer Lehre von einern technischen Bereich zu 

einem anderen angesehen werden. Es 1st vielmehr festzu- 

stellen, daB Dokuinent D4 keine Anregung dafür gibt, 

gleichzeitig mit dern Of fnen der Tür eine der beidenWalzen 

von der anderen abzuheben, urn eine Passage zurn Einlegen 

des Fadens zu schaffen. Gerade weil dies nicht vorgesehen 

ist, 1st es problematisch, in die Vorrichtung gernäB 

Dokument D4 einen Faden mit hoher Geschwindigkeit 

einzuführen, well der Faden nicht sicher zwischen die 

beiden Waizen gelangen kann. 

j 
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3.4 	Die BesChwerdeführerifl macht auch geltend, daB es aus dexa 

Dokuinent D2 bekannt war, ein die Stauchkammer begrenzendes 

Teil zusammen mit einer der Waizen schwenkbar zu machen 

(S. o. Punkt V). Es ware für den Fachxnann naheliegend 

gewesen, zur Lösung der Erfindungsaufgabe diese Idee des 

Dokumentes D2 zu übernehrnen und eine Seitenwand der 

Stauchkaxniner mit einer der Waizen so zu verbinden, daB 

beth geineinsamen Verschieben eine Passage für das Einlegen 

eines laufenden Kabels geschaffen wird. Die Kammer vermag 

jedoch dieser Argumentation nicht zu folgen. Gegenstand 

des Dokuinentes D2 ist eine Krâuselvorrichtung, in welcher 

zu Reinigungszwecken eine Wand der Stauchkaminer, die 

parallel zur Achse der Walze liegt, zusammen mit der Walze 

beweglich ist. Dieses Dokurnent gibt dern Fachrnan keine 

Anregung, eine Seitenwand der Stauchkammer mit einer der 

Waizen gemeinsam verschiebbar auszubilden, urn einen ganz 

anderen Zweck (Einlegen eines Kabels) zu erfüllen. 

	

3.5 	Es war deswegen auch nicht naheliegend, die Stauchkainmer 

gexnäB dem Dokurnent Dl oder D2, die beide nur zum Reinigen 

geöffnet werden kónnen, so weiter zu bilden, daB es 

mäglich ist, sie durch weitergehendes Verschieben in der 

Weise aufzuklappen, daB sie längsseits of fen sind und eine 

zum Einlegen des laufenden Kabels geeignete Passage 

entsteht, entsprechend dern Streitpatent. 

	

3.6 	Die anderen im Verfahren zitierten Dokurnentegaben dern 

Fachrnann keine Anregung, zu dieser Lösung zu gelangen. Das 

Verfahren gernài3 dem Anspruch 1 ist deswegen nicht 

naheliegend. 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit der Vorrichtung gemäB Anspruch 2 

	

4.1 	Dieser Anspruch enthält alle Vorrichtungsrnerkmale, die 

notwendig sind, urn das Verfahren gernäB dem Anspruch 1 

durchzuführen, sodaB die Patentierbarkeit des Verfahrens 
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auch diejenige der Vorrichtung begründet, weil, wie 

bereits erklàrt, kein Dokument dern Fachmann nahelegt, eine 

Stauchkammer zurn Einlegen eines Kabels längsseits zu 

äffnen durch geineinsames Verschieben einer Kamirterwand und 

einer Waize in eine Bereitschaftstellung, uin das Einlegen 

eines schnell laufenden Kabels zu errnöglichen. 

4.2 	Deshaib ist auch die Vorrichtung gemdS Anspruch 2 

erfinderisch. 

4.3 	Die Vorrichtungen gemäl3 den abhängigen Anspruchen 3 bis 7 

sind besondere Ausführungsformen der Vorrichtung gemäB dem 

Anspruch 2 und sind deshaib auch erfinderisch. 

5. 	Somit entsprechen das Verfahren gemäi3 dein Anspruch 1 und 

die Vorrichtungen gemãB den Ansprücheri 2 bis 7 den 

Erfordernissen des EPU. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

A. Townend 
	

C. Payraudeau 


